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neu 

 

Benutzungsordnung der Stadtbibliothek 

Schwäbisch Gmünd 

 

vom 22.12.2021 

Stand und Änderungen  

 

Aufgrund der §§ 4 und 10 der Gemeinde-

ordnung für Baden-Württemberg hat der 

Gemeinderat am 22.12.2021 folgende Be-

nutzungsordnung für die Stadtbibliothek 

Schwäbisch Gmünd als Satzung beschlos-

sen:  

 

 

 

 

§ 1 Allgemeines 

 

Die Stadtbibliothek ist eine öffentliche Ein-

richtung der Stadt Schwäbisch Gmünd.  

 

§ 2 Benutzerkreis 

 

Neben natürlichen und juristischen Perso-

nen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Schwäbisch 

Gmünd und Personen, die in Schwäbisch 

Gmünd ein Grundstück besitzen oder ein 

Gewerbe betreiben, kann die Stadt auch 

weitere Personen zur Nutzung zulassen.  

 

§ 3 Anmeldung, Bibliotheksausweis  

 

1. Wer Benutzer werden möchte, beantragt 

dies persönlich und legt seinen Kinde-

rausweis, Personalausweis oder Reise-

pass in Verbindung mit der amtlichen Be-

stätigung seines Wohnsitzes vor. Bei Kin-

dern und Jugendlichen von sieben bis 15 

Jahren genügt der Kinderausweis oder 

eine andere amtliche Bestätigung des 

Wohnsitzes.  

 

2. Minderjährige legen die schriftliche Ein-

willigung der gesetzlich zur Vertretung 

berechtigten Personen vor. Diese haften 

für auflaufende Gebührenschulden und 

kommen in vollem Umfang für Schäden 

auf, die dadurch entstehen, dass Medien 

gar nicht oder aufgrund unsachgemäßen 

bisher 

 

Benutzungsordnung der Stadtbibliothek 

Schwäbisch Gmünd 

 

 

 

 

 

Aufgrund der §§ 4 und 10 der Gemeinde-

ordnung für Baden-Württemberg in der Fas-

sung vom 24. Juli 2000 und der §§ 2 und 9 

des Kommunalabgabengesetzes für Baden-

Württemberg in der Fassung vom 28. Mai 

1996 hat der Gemeinderat am  

11.07.2021 folgende Benutzungsordnung 

für die Stadtbibliothek Schwäbisch Gmünd 

als Satzung beschlossen:  

 

§ 1 Allgemeines  

 

Die Stadtbibliothek ist eine öffentliche, kultu-

relle Einrichtung.  

 

§ 2 Benutzerkreis  

 

1. Die Stadtbibliothek kann von den Einwoh-

nerinnen/ Einwohnern der Stadt Schwä-

bisch Gmünd genutzt werden.  

 

2. Über die Zulassung Auswärtiger entschei-

det die Stadtbibliothek im Einzelfall.  

 

§ 3 Anmeldung, Bibliotheksausweis  

  

1. Wer Benutzerin/Benutzer werden möchte, 

beantragt dies persönlich und legt seinen 

Personalausweis oder Reisepass in Ver-

bindung mit der amtlichen Bestätigung 

seines Wohnsitzes vor 

 

 

 

 

 

2. Bei Kindern unter 7 Jahren kommt das 

Benutzungsverhältnis mit den gesetzlich 

zur Vertretung berechtigten Personen zu-

stande.  
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Gebrauchs beschädigt zurückgegeben 

werden.   

 

3. Juristische Personen, Firmen, Dienststel-

len und sonstige Institutionen stellen den 

Antrag schriftlich. Der Antrag wird mit 

dem Firmen- bzw. Dienststempel verse-

hen und von den Vertretungsberechtigten 

unterschrieben. Dabei werden die Bevoll-

mächtigten benannt. Die Rücknahme der 

Bevollmächtigung ist der Stadtbibliothek 

unverzüglich mitzuteilen.   

 

4. Die zugelassenen Benutzer erhalten ei-

nen nicht übertragbaren Bibliotheksaus-

weis. Dieser bleibt Eigentum der Stadt-

bibliothek und ist auf Verlangen vorzuzei-

gen.   

 

 

 

 

 

5. Namens- und Wohnungsänderungen so-

wie der Verlust des Bibliotheksausweises 

sind der Stadtbibliothek unverzüglich mit-

zuteilen. Für Schäden, die aus dem 

schuldhaften Unterlassen der Verlustmel-

dung entstehen, insbesondere bei Aus-

weismissbrauch, kommt der Benutzer 

auf.  

 

 

6. Das Benutzungsverhältnis erlischt, wenn 

die letzte Ausleihe länger als drei Jahre 

zurückliegt. Der Bibliotheksausweis ver-

liert dadurch seine Gültigkeit. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bei Kindern und Jugendlichen vom 7. bis 

zum vollendeten 15. Lebensjahr genügt 

der Kinderausweis oder eine andere amt-

liche Bestätigung des Wohnsitzes.   

  

 

 

 

 

 

4. Minderjährige legen die schriftliche Ein-

willigung der gesetzlich zur Vertretung 

berechtigten Personen vor. Diese haften 

für auflaufende Gebührenschulden und 

kommen in vollem Umfang für Schäden 

auf, die dadurch entstehen, dass Medien 

gar nicht oder aufgrund unsachgemäßen 

Gebrauchs beschädigt zurückgegeben 

werden.  

  

5. Juristische Personen, Firmen, Dienststel-

len und sonstige Institutionen stellen den 

Antrag schriftlich. Der Antrag wird mit 

dem Firmen- bzw. Dienststempel verse-

hen und von den Vertretungsberechtigten 

unterschrieben. Dabei werden die Bevoll-

mächtigten benannt. Die Rücknahme der 

Bevollmächtigung ist der Stadtbibliothek 

unverzüglich mitzuteilen.  

  

6. Die zugelassenen Benutzerinnen/Benut-

zer erhalten einen nicht übertragbaren 

Bibliotheksausweis. Dieser bleibt Eigen-

tum der Stadtbibliothek und ist auf Ver-

langen vorzuzeigen.  

  

7. Namens- und Wohnungsänderungen so-

wie der Verlust des Bibliotheksausweises 

sind der Stadtbibliothek unverzüglich mit-

zuteilen. Für Schäden, die aus dem 

schuldhaften Unterlassen der Verlustmel-

dung entstehen, insbesondere bei Aus-

weismissbrauch, kommt die Benutze-

rin/der Benutzer auf.  

  

8. Zur Abwicklung des Ausleihverfahrens 

speichert und verarbeitet die Stadtbiblio-

thek folgende Daten: Name, Vorname, 

Geburtsdatum, Anschrift, ggf. Zweitan-

schrift; bei Minderjährigen zusätzlich 

Name und Anschrift der gesetzlich zur 

Vertretung berechtigten Personen. Diese 
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§ 4 Ausleihe, Verlängerung, Vorbestel-

lung, Nutzungseinschränkung  

 

1. Die Medien können gegen Vorlage des 

Bibliotheksausweises bis zu vier Wochen 

ausgeliehen werden. In begründeten Fäl-

len kann die Stadtbibliothek die Leihfrist 

verkürzen oder die Anzahl der gleichzeitig 

an einen Benutzer verliehenen Medien 

begrenzen oder entliehene Medien zu-

rückfordern.  

 

2. Auf Antrag kann die Leihfrist vor Ablauf 

höchstens dreimal verlängert werden, so-

weit die Medien nicht anderweitig vorbe-

stellt sind. Telefonische Verlängerungs-

anträge sind ausschließlich von Dienstag 

bis Freitag während der Öffnungszeiten 

möglich.   

 

3. Medien, die über die RFID-Selbstverbu-

chungsgeräte verbucht oder über das 

RFID-Rückgabesystem zurückgegeben 

werden, sind auf Vollständigkeit zu prü-

fen. 

 

4. An andere Benutzer ausgeliehene Me-

dien können vorgemerkt werden. 

 

 

 

5. Medien der Präsenzbestände dürfen nur 

innerhalb der Stadtbibliothek benutzt wer-

den. 

 

6. Für die Nutzung der Computer und sons-

tigen Geräte können von der Stadtbiblio-

thek maximale Benutzungszeiten festge-

legt werden.  

 

7. In begründeten Fällen kann die Leitung 

der Stadtbibliothek für die Nutzung der 

vorgehaltenen Angebote und Leistungen, 

ebenso für die Hausordnung weiterge-

hende Regelungen treffen.  

  

Angaben sind Voraussetzung für die Aus-

stellung eines Bibliotheksausweises. An-

gaben zur Staatsangehörigkeit und Tele-

fonnummer sind freigestellt. Die Daten 

werden gelöscht, wenn die letzte Entlei-

hung mehr als 5 Jahre zurückliegt. Der 

Bibliotheksausweis wird hierdurch ungül-

tig.  

  

§ 4 Entleihung, Verlängerung, Vorbestel-

lung, Nutzungseinschränkung  

  

1. Die Medien werden gegen Vorlage des 

Bibliotheksausweises bis zu 4 Wochen 

ausgeliehen. In begründeten Fällen kann 

die Stadtbibliothek die Leihfrist verkürzen 

oder die Anzahl der gleichzeitig an eine 

Benutzerin/einen Benutzer zu verleihen-

den Medien begrenzen oder entliehene 

Medien zurückfordern.  

 

2. Auf Antrag kann die Leihfrist vor Ablauf 

höchstens zweimal verlängert werden, 

soweit die Medien nicht anderweitig vor-

bestellt sind. Telefonische Verlänge-

rungsanträge sind ausschließlich von 

Dienstag bis Freitag während der Öff-

nungszeiten möglich.  

  

3. Videokassetten sind vor der Rückgabe 

zurückzuspulen.  

 

 

 

 

4. An andere Benutzer ausgeliehene Me-

dien können gegen eine besondere Ge-

bühr nach Maßgabe der Gebührenord-

nung vorbestellt werden.  

 

5. Die Medien der Präsenzbestände können 

nur innerhalb der Stadtbibliothek benutzt 

werden.  

 

 6. Für die Nutzung der Computer und sons-

tigen Geräte können von der Stadtbiblio-

thek maximale Benutzungszeiten festge-

legt werden.  

  

7. In begründeten Fällen kann die Leitung 

der Stadtbibliothek für die Nutzung der 

vorgehaltenen Angebote und Leistungen, 

ebenso für die Hausordnung weiterge-

hende Regelungen treffen.  
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§ 5 Leihverkehr  

 

1. Die Stadtbibliothek bemüht sich, nicht 

vorhandene Fachliteratur im Leihverkehr 

aus anderen Bibliotheken im Original o-

der als Kopie zu besorgen. 

 

 

 

 

2. Die Stadtbibliothek ist beim Leihverkehr 

an die Bestimmungen der jeweiligen Leih-

verkehrsordnung und internationalen Ver-

einbarungen gebunden; diese sind auch 

für die Benutzer maßgebend.  

  

§ 6 Haftung, Internet  

 

1. Medien und Geräte sind sorgfältig zu be-

handeln; Verlust und erkennbare Mängel 

aufgrund früherer Benutzungen sind der 

Stadtbibliothek unverzüglich anzuzeigen. 

Beschädigte Medien werden ausschließ-

lich durch die Stadtbibliothek und auf 

Kosten des Schädigers repariert.  

 

 

2. Bei Verlust eines Mediums oder bei nicht 

reparablen Beschädigungen ist Schaden-

ersatz in Höhe des Wiederbeschaffungs-

wertes des Mediums zu leisten. Wird nur 

ein Teil eines Mediums irreparabel be-

schädigt oder zerstört und kann es mit 

angemessenem Aufwand isoliert be-

schafft werden, wird nur der Wiederbe-

schaffungswert des Teiles gefordert. 

 

3. Die Stadtbibliothek stellt ihren Benutzern 

in ihren Räumen Zugang zum Internet zur 

Verfügung. Sie ist jedoch nicht verant-

wortlich für Inhalte, Verfügbarkeit und die 

Qualität von Angeboten Dritter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5 Leihverkehr  

 

1. Die Stadtbibliothek bemüht sich, nicht 

vorhandene Fachliteratur im Leihverkehr 

aus anderen Bibliotheken im Original o-

der als Kopie zu besorgen. Hierfür wer-

den besondere Gebühren nach Maßgabe 

der Gebührenordnung erhoben.  

  

2. Die Stadtbibliothek ist beim Leihverkehr 

an die Bestimmungen der jeweiligen Leih-

verkehrsordnung und internationalen Ver-

einbarungen gebunden; diese sind auch 

für die Benutzerinnen/Benutzer maßge-

bend.  

  

§ 6 Haftung, Internet  

  

1. Die Medien und Geräte sind sorgfältig zu 

behandeln; Verlust und erkennbare Män-

gel aufgrund früherer Benutzungen sind 

der Stadtbibliothek unverzüglich anzuzei-

gen. Beschädigte Medien werden aus-

schließlich durch die Stadtbibliothek und 

nicht durch die Benutzerinnen/Benutzer 

repariert.  

 

2. Für reparable Beschädigungen wird eine 

besondere Gebühr nach Maßgabe der 

Gebührenordnung erhoben. Bei Verlust 

eines Mediums oder eines seiner Teile 

(z.B. CD-Cover, Beilage, Karte, Lösungs-

heft) sowie bei nicht reparablen Beschä-

digungen ist Schadenersatz in Höhe des 

Beschaffungswertes zu leisten.  

 

 

3. Die Stadtbibliothek übernimmt keine Ge-

währleistung für die einwandfreie Funk-

tion von Geräten, Programmen, Datenträ-

gern und allen anderen Medien. Insbe-

sondere übernimmt sie keine Haftung für 

aus dem Gebrauch resultierende Folge-

schäden.  

 

4. Die Stadtbibliothek stellt ihren Benutzern 

Internetzugänge gegen eine besondere 

Gebühr nach Maßgabe der Gebührenord-

nung zur Verfügung. Sie ist jedoch nicht 

verantwortlich für Inhalte, Verfügbarkeit 

und die Qualität von Angeboten Dritter. 

Es gelten die einschlägigen Vorschriften, 

insbesondere des Strafgesetzes, Jugend-

schutzgesetzes, Datenschutz- und Urhe-

berrechts.  
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§ 7 Gebühren  

 

Die Gebühren werden in einer gesonderten 

Gebührenordnung geregelt.  

  

§ 8 Hausordnung  

 

1. Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek 

werden durch Aushang und auf der städ-

tischen Homepage bekannt gegeben. 

 

2. Mitgebrachte Taschen, Mäntel und der-

gleichen sind in die dafür vorgesehenen 

Schränke einzuschließen. Die Benutzung 

der Schließfächer ist nur für die Dauer 

des Bibliotheksbesuchs gestattet. Nach 

Ablauf der täglichen Öffnungszeit der 

Stadtbibliothek werden noch belegte 

Schließfächer geöffnet. 

 

 

 

 

 

 

3. Benutzer haben auf Ruhe und Sauberkeit 

zu achten. Essen, Trinken, Rauchen und 

ähnliche Formen des Nikotinkonsums 

sind nicht gestattet.  

 

4. Plakate und sonstige Informationsmateri-

alien dürfen in den Bibliotheksräumen nur 

mit Zustimmung der Leitung der Stadtbib-

liothek durch das Personal ausgehängt o-

der verteilt werden.  

  

§ 9 Ausschluss von der Benutzung  

 

Die Stadtbibliothek kann Personen, die ge-

gen die Benutzungsordnung oder gegen An-

ordnungen des Personals verstoßen, zeit-

weise oder dauernd von der weiteren Benut-

zung der Stadtbibliothek ausschließen.  

  

§ 10 In- und Außerkrafttreten  

 

Diese Benutzungsordnung tritt am 

01.01.2022 in Kraft. Zugleich tritt die Benut-

zungsordnung der Stadtbibliothek Schwä-

bisch Gmünd vom 11.07.2001 außer Kraft. 

5. Für Ausfälle des Bibliotheks-EDV-Sys-

tems übernimmt die Stadtbibliothek keine 

Haftung.  

 

§ 7 Gebühren  

  

Die Gebühren werden in einer besonderen 

Gebührenordnung geregelt.  

  

§ 8 Hausordnung  

  

1. Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek 

werden durch Aushang und in der örtli-

chen Presse bekanntgegeben.  

  

2. Mitgebrachte Taschen, Mäntel und der-

gleichen sind in die dafür vorgesehenen 

Schränke einzuschließen. Die Benutzung 

der Schließfächer ist nur für die Dauer 

des Bibliotheksbesuchs gestattet. Nach 

Ablauf der täglichen Öffnungszeit der 

Stadtbibliothek werden noch belegte 

Schließfächer geöffnet. Hierfür sowie bei 

Verlust eines Schließfachschlüssels wird 

eine Gebühr nach Maßgabe der Gebüh-

renordnung erhoben. Für Garderobe, 

Schirme und Wertsachen wird keine Haf-

tung übernommen.  

    

3. Die Benutzerinnen/Benutzer achten im In-

teresse der Übrigen auf Ruhe und Sau-

berkeit. Essen, Trinken und Rauchen ist 

nicht gestattet.  

  

4. Plakate und sonstige Informationsmateri-

alien dürfen in den Bibliotheksräumen nur 

mit Zustimmung der Leitung der Stadtbib-

liothek durch das Personal ausgehängt o-

der verteilt werden.  

  

§ 9 Ausschluss von der Benutzung  

  

Die Stadtbibliothek kann Personen, die ge-

gen die Benutzungsordnung oder gegen An-

ordnungen des Personals verstoßen, zeit-

weise oder dauernd von der weiteren Benut-

zung der Stadtbibliothek ausschließen.  

  

§ 10 Inkrafttreten  

  

Diese Benutzungsordnung tritt am 

01.08.2001 in Kraft. 

 


